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Anhang 3 

Regulativ Kurse und Credits 
gemäss Vereinbarung über die Qualitätssicherung 
SVOT – UVG/MV/IV 

 

Voraussetzung für die Anerkennung von Veranstaltungen 
 
Organisatoren können bei der paritätischen Vertrauenskommission (PVK) vorgängig der 
Austragung die Anerkennung für Fachveranstaltungen und Messen beantragen. 
 
Voraussetzung für die Zertifizierung einer Fortbildungsveranstaltung ist, dass die Fort-  
bildungsinhalte: 
- in einem direkten Zusammenhang mit der Berufsausübung stehen 
- medizinische, orthopädietechnische Themen oder verwandte Disziplinen 
vermitteln oder 
- branchenspezifische betriebswirtschaftliche oder Marketing-Themen behandeln 
 
Durch die PVK automatisch als anerkannt gelten Mitgliederversammlungen und 
Fortbildungsveranstaltungen von Swiss Medtech und ORS oder von Bildungsinstituten 
im Rahmen der Weiterbildung, welche als Zulassungsbedingung des Tarifvertrages 
anerkannt werden. 
 

 

Credits für Teilnehmende 

Vertragslieferanten erhalten für ihre Teilnahme an von der PVK anerkannten 
Fachveranstaltungen und Messen folgende Credits: 

• 1 Credit pro Lektion à 45min je Teilnehmende/n für Fortbildungsveranstaltungen wie 
Vorträge, Seminare, Workshops, Mitgliederversammlungen etc. 

• Kongresse (primär Fortbildungsveranstaltungen): pro Tag und Teilnehmende/n max. 8 
Credits, für mehrtägige Kongresse max. 12 Credits 

• Messen (primär Produktausstellung): pro Tag und Teilnehmende/n max. 5 Credits, für 
mehrtägige Messen max. 10 Credits 

• 12 Credits für das Bestehen der Meisterprüfung (HFP) 

Credits für Fachbeiträge 

Vertragslieferanten können für folgende Fachbeiträge Credits beantragen: 

• Organisatoren von akkreditierten Veranstaltungen: 5 zusätzliche Credits pro 
Vertragslieferant und Jahr 

• Referenten von akkreditierten Veranstaltungen: Credits für Teilnehmende plus 2 
zusätzliche Credits je gehaltene Lektion, geleiteter Workshop etc. 

• Autoren von relevanten Artikeln in Fachzeitschriften: 3 Credits pro veröffentlichte A4-
Seite 

• Kommissionsmitglieder (z.B. Prüfungskommissionen, PVK, TK, MK, QS): 5 Credits pro 
Vertragslieferant und Jahr 
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Durchführung der Zertifizierung und Akkreditierung von Fortbildungsanbietern 
 
Die Zertifizierung von Fortbildungsmassnahmen und die Akkreditierung von 
Fortbildungsanbietern wird durch die PVK vorgenommen. 
 
Fortbildungsveranstaltungen des ORS, des FUS (sofern die Veranstaltungen den gemeinsam 
genutzten Tarif betreffen), der Swiss Medtech und der BUFA (Bundesfachschule für Orthopädie-
Technik Dortmund), werden grundsätzlich als zertifizierungswürdige Veranstaltungen anerkannt. 
 
Beim Besuch von Fortbildungsveranstaltungen anderer Veranstalter im In- und Ausland, können 
die Fortbildungsmassnahmen im Nachhinein durch Einreichung des Veranstaltungsprogramms 
und der Teilnahmebescheinigung akkreditiert werden. 


